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Die .Abg~ S 1 a v i kund-Genossen hatten a.m 10 .. Juni d~Jq in einer 
Anfrage auf einen llrlaß des Handelsministeriu:ns hingewiesen~ durch den 
den Hausherren, deren Häuser mit Kredithilfe ::;'1.;'..8 d·:JID Woh~aus-Wiederauf .... 
baufonds instandgesetzt oder wiederaufgebaut word.on sind~ nahegelegt 
wurdo, an ihrem Haus eine Tafel anzubringen, in der zum Ausdruck kommt, 
daß dieses Haus aus Fondsmitteln des BundesL1i:dst Gl'illIDS für Handel und 
Wi.odernufbau unter der Regierung Cl.os Bundeskanzlers Dr~Ingf) Leopold 
Figl wiederhergestellt v.JUrde,~ Gleichzcdtig soi empfohlen "TO.rden~ die 
Tafel bei einer bestimmten Firma zu bezicheno 

. Die genannten Abgeord.neten fragton an, ob der Handelsminister bereit 
soi~ in seinem Ressort durchzusetzen, daß die Empfehlung bestimmter Lie~ 
ferfirmen in amtlichen Erlässen strikt c unt erlassen Ylird, und ob er bereit 
soi, den genannten Erlaß sofort zurückzuziehen. 

In Boantwortung dieser Anfrage führt Bundesminister für Handel und 

Wiederaufbau B ö c k; - G ro iss a u _folgend.es au,s: 

Die Herstellung der einhoitlichen Tafeln boi einer Firmat die sich 

hie:für 'besonders einrichtet, ist ein Gebot der Wirtschaft,~lichkeito Un.­

ter mehrerem eingeholten Angeboj;en war jenes der ~'iITla Josef B. Kirohmayr 

das gtinstigste. Es steht den Bauherren aber selbstverständlich frei, 

die Tafeln auch anderweitig zu bestallen, soforno sio mustergorecht sind. 

Die Anbringung der Erinnerungst~f01n für bereits bewilligte bm1. fer­

tiggestellte Bauten wurde nicht vorpflichtend vorgeschrieben, sondern nur 

empfohlen. Eine analoge Bodingung für künftig zu bewilligende Fälle ist 

nJ.cht ungosetzlich, da § 18 Abs.2 dos Fonds-UJsotzos ausspriCht,. daß . 

dio Gowährung der Fondshilfe von Auflagon.abhängig.gemacht ".7orden kalUl. 

La.ut llovellc zum Fondsgosctz, BGBl~Nr. 106/52 bildon' d.ie aus solohen Auf­

lagen erv7aohscndel1 Kosten einen Best andteil Cl.cr Fondshilfo~ 

In Berücksiohtigung Ihres Einuandos habe ich veranlaßti) daß im Text 

der Erinnerungstafel die Worte "unter der Regierung dos Bundeskanzle;r:s" 

ors9tzt werden durch dia Worte "unter dem BundoskanzlorH • In diesem 

Zusammenhang veri70ise ich auf ähnlicho Erinnorungsaufschrifton auf 17ionor 

Gemoindehäusern. 
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